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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 16.A Stadt Meldorf

Maßstab =1 : 1.000

für das Gebiet:

Nr. 16.A

zwischen

Grenzweg, Hauptstraße (zu Wolmersdorf / K26),

Brunnenweg, dem Flurstück 197/23 und dem nördlichen

Grundstücksteil des Flurstück 197/24 jeweils der Flur 1

Gemarkung Wolmersdorf der Gemeinde Stadt Meldorf

Bebauungsplan

Beschlossene Satzung

Meldorf, am 14.02.2011

Teil A: Planzeichnung Teil B: Text

Stadt
Meldorf

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2. Höhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1

BauGB, § 16 Abs. 2 BauNVO)

2.1. Die Oberkanten der fertigen Erdgeschoss-Fußböden

werden für die Baublöck 1a und 1b als Bezugshöhen

(BH) in m über Normalnull (NN) festgesetzt.

2.2. Die Oberkanten der fertigen Erdgeschoss-Fußböden

werden für die Baublöcke 2 bis 5 mit maximal 30 cm

über der mittleren Höhenlage des jeweils zugehöri-

gen Gehwegs an dem Grenzweg, der Hauptstraße

und dem Brunnenweg festgesetzt.

2.3. Die maximale Gebäudehöhe  beträgt 10,00 m für die

Baublöcke 1 bis 4 und 8,00 m für den Baublock 5 als

Maß zwischen OK Erdgeschoss-Fertigfußboden  und

den Schnittpunkten zwischen Außenwandflächen

und OK Dachrandbegrenzungen.

2.4. Ausnahmen: Für Schornsteine und Abluftanlagen ist

ausnahmsweise eine Höhe von bis zu 5,00 m über

der festgesetzten Gebäudehöhe zulässig.

3. Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

3.1. Von den Baugrundstücken  der Baublöcke 3 und 5

dürfen je nur ein Zugang oder Zufahrt zur Haupt-

straße und Brunnenweg angelegt werden.

4. Vorschriften für Flächen und Maßnahmen zum

Ausgleich (§ 9 Abs. 1a BauGB)

4.1. Eingriffe in Knicks sind durch mind. 27 m qualifizierte

Neuanlage von Knicks gem. Kapitel 2.2.3 (Umwelt-

bericht) zu ersetzen.

4.2. Als Ausgleich für Eingriffe in den Boden sind auf dem

Flurstück 

59

4

  der Flur 4 (Gemarkung Meldorf) Bäume

in Art, Größe, Qualität und Anzahl gemäß Kapitel

2.3.2 "Ausgleich zu B" des Umweltberichts zu

pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

4.3. Für die über den Bestand hinausgehenden zu

errichtenden Baukörper  ist gem. Kapitel 2.2.8 für

jeweils 250 m² Baukörper ein Baum der Liste Kapitel

2.5 (Umweltbericht) zu pflanzen.

4.4. Niederschlagswasser  im Baublock 1 ist örtlich zur

Versickerung zu bringen. Sollte das aus Gründen

eingeschränkter  Aufnahmefähigkeit  des Unter-

grundes nicht möglich sein, ist Rückhaltung  für einen

20-Minuten-Regen bei 300 l (s*ha) vorzusehen.

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom  ........................ Die ortsübliche Bekannt-

machung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Meldorf am ................

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am ............... durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4

Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am .................. unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Die Stadtvertretung hat am .............. den Entwurf des B-Planes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben

in der Zeit vom ............... bis ............... während folgender Zeiten: Mo, Di, Mi, Fr 08.00 bis 12.00 Uhr, Do 07.00 bis 12.00

Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hin-

weis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgege-

ben werden können, am ....................... im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Meldorf ortsüblich bekannt gemacht.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gemäß § 4

Abs. 2 BauGB am ........................ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Meldorf, den .......................       - Der Bürgermeister -

7. Der katastermäßige Bestand am .................. sowie die geometrischen Festlegungen der neuen städtebaulichen Planung

werden als richtig bescheinigt.

Meldorf, den ............. Leiter des Katasteramtes in Meldorf

8. Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

am ............. geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Stadtvertretung hat den B-Plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am ... als Satzung

beschlossen und die Begründung durch (einfachen) Beschluss gebilligt.

Meldorf, den ................ - Der Bürgermeister -

10.Die B-Plansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist

bekannt zu machen.

Meldorf, den ................... - Der Bürgermeister -

11.Der Beschluss des B-Planes durch die Stadtvertretung und die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfas-

sender Erklärung auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über

den Inhalt Auskunft erteilt, sind am ........................  ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die

Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich

ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen

und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO

wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist mithin am ........................ in Kraft getreten.

Meldorf, den ..................... - Der Bürgermeister -

Verfahrensvermerke
Aufgrund des § 10 BauGB wird nach Beschluss-

fassung durch die Stadtvertretung vom ...............

folgende Satzung über den

Bebauungsplan Nr. 16.A

für das Gebiet zwischen

Grenzweg, Hauptstraße (zu Wolmersdorf / K26),

Brunnenweg, dem Flurstück 197/23 und dem

nördlichen Grundstücksteil des Flurstück 197/24

jeweil der Flur 1 Gemarkung Wolmersdorf der

Gemeinde Stadt Meldorf,

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)

und dem Text (Teil B), erlassen:

Meldorf, den.............

Erklärung der Planzeichen

Kartografische Datengrundlage: Kreis Dithmarschen, Gemeinde Stadt Meldorf, Gemarkung Wolmersdorf, Flur 1;

Herausgeber: Vermessungs- und Katasterverwaltung Schleswig-Holstein - Katasteramt Meldorf , 05.05.2010; Entstehungsgrundlage: Rahmenkarte 1:1000
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Zeichenerklärung (Teil 1):

II = Höchstmaß zulässiger Vollgeschosse = 2    |

(§ 9 (7) BauGB)Grenze des förmlichen Geltungsbereichs

Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

7. Sonstige Darstellungen (nachrichtlich, ohne Normencharakter)

(§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

öffentliche Verkehrsflächen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für den Erhalt von Bäumen,

4. Grünflächen

private Grünflächen

Baublock Nummer    |     Art der baulichen Nutzung     |     Zahl der Vollgeschosse / Bauweise

GE = Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)    |      GI = Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

GRZ = Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)    |    GFZ = Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)

"a" = abweichende,

Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (hier: Knicks)

Abgrenzungen unterschiedlicher Nutzungen (Bauweise, Lärmkontingente)

vorhandene Gebäude

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - hier: private Verkehrsflächen

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

1 GE IIa
65 dB(A)/m²

47 dB(A)/m²

zulässiger, flächenbezogener Schallleistungspegel    |     BH = Bezugshöhe (in m über NN)

"o" = offene Bauweise (§ 22 BauNVO)

Lw" in dB/(A)/ m² tags

Lw" in dB/(A)/ m² nachts

(§ 9 (1) Nr. 25b BauGB)

(§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Anpflanzungen von Bäumen

6. Sonstige Planzeichen

3. Verkehrsflächen

(§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

A. Festsetzungen (Anordnungen normativen Inhalts)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

2. überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

B. Darstellung ohne Normcharakter

9 (1) Nr. 1 BauGB)

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Anbauverbotszone zur Hauptstraße (K 26)

(§ 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB)

1

W vorhandene Gebäude (Wirtschaftsgebäude)

vorhandene Gebäude (Elektroinfrastruktur/ Trafo)

Text

text

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
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